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An die Direktionen 
der Grundschul- und Schulsprengel, 
der Mittel-, Oberschulen 
 
An das  
Gehaltsamt für das Lehrpersonal 
 
An die 
Schulgewerkschaften 
 
  

 
 

Bozen, 10.02.2021 
 

 
 Zur Kenntnis: 

Bearbeitet von: 
 
Valentina Ravagnani 
Tel. 0471 417573 
valentina.ravagnani@schule.suedtirol.it 
 

Roswitha Obkircher 
Tel. 0471 417571 
roswitha.obkircher@schule.suedtirol.it  
  

 

 
Mitteilung 
 
 

Neuerungen bezüglich der Verlängerung des Sonderurlaubes für das Forschungsdoktorat für 
Lehrpersonen aufgrund des epidemiologischen Notstandes COVID-19 

  

Sehr geehrte Schulführungskräfte, 

sehr geehrte Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in den Schulsekretariaten, 
 
ich möchte Sie darüber informieren, dass die Landesregierung mit Beschluss vom 9. Februar 2021,  
Nr. 101, die Schulführungskräfte dazu ermächtigt, jenen Lehrpersonen, die einen Sonderurlaub für For-
schungsdoktorat in Anspruch nehmen und ihr Doktoratsstudium im akademischen Jahr 2019/2020 ab-
schließen, eine weitere Verlängerung von höchstens drei Monaten zu gewähren.  
Grundlage dafür ist Art. 21-bis des Gesetzesdekretes vom 28. Oktober 2020, Nr. 137, umgewandelt mit 
Gesetz vom 18. Dezember 2020, Nr. 176.   
 
Voraussetzung für eine Verlängerung des Sonderurlaubes ist, dass die Lehrpersonen bereits die Ver-
längerung des Forschungsdoktorats im Ausmaß von höchstens zwei Monaten im Sinne von Artikel 236, 
Absatz 5 des Gesetzesdekrets vom 19. Mai 2020, Nr. 34, umgewandelt mit Gesetz vom 17. Juli 2020, 
Nr. 77, in Anspruch genommen haben. 
 
Die Lehrpersonen müssen bei der Schuldirektion einen entsprechenden Antrag mit Unterlagen der Uni-
versität über die weitere Verlängerung des Kurses einreichen. Die Verlängerung des Sonderurlaubes für 
das Forschungsdoktorat ist mit Inkrafttreten des Gesetzes Nr. 176/2020 ab 25.12.2020, möglich. 
Für weitere Auskünfte können sich die Lehrpersonen an die Sekretariate der zuständigen Schuldirektion 
wenden. 

Mit freundlichen Grüßen 

Der Abteilungsdirektor 
 

Stephan Tschigg 
(mit digitaler Unterschrift unterzeichnet) 

 
Anhang: Beschluss der Landesregierung vom 9. Februar 2021, Nr. 101 
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